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Mittelalterliche Planung und Vermessung zum Bau von Stidten und Burgen

von Norbert Kaspar

Abb.1: Vermessen einer Stadtmauer durch den
Baumeister mit der Messlatte und Massschnur, Sec-
comalerei in der Burgkapelle Schwarzrbeindorf/
Bonn um 1151-56.

Abb.2: Absteckung einer Kirche; die Patrone der
Abteikirche von Cluny erscheinen dem schlafenden
Minch Gunzo und stecken vor dessen Augen den
Grundyiss der Kirche von Cluny (-II1) mit Schnii-
ren ab (Buchmalerei um 1180).

Historische Quellen zeigen, dass im
Mittelalter grossere Vermessungen zu-
sammenhidngend mit dem Bauen
durchgefiihrt wurden oder nétig waren.
Besonders im Bereich des Stadt- und
Kirchenbaus trifft man auf Bildmate-
rial, das den Baumeister beim Einmes-
sen zeigt. Offen bleibt meistens, ob bei
solchen Darstellungen wie Abb.1 das
Objekt nur sinnbildlich dargestellt ist,
also geplant wird.

Eine Planung zum Bau von Burgen
und Stidten generell lisst sich mit dem
vorhandenen Quellenmaterial nicht be-
stitigen. Das historische Bild- und
Schriftenmaterial bezieht sich nur frag-
mentweise auf eine solche Theorie.

In Frankreich stellt sich die Frage nach
der generellen Planung weniger. Zum
Beispiel sind von Richard I. Lowenherz
(1157-99) genaue Vorstellungen zum
Bau von Burgen iiberliefert. Grund-
risse, scheinbar willkiirlich und nur
nach der Topographie entstanden, sind
bei unseren Burgen und Stidten in ei-
ner Vielzahl anzutreffen. Sicher mag
das fiir verschiedene Burgen seine
Richtigkeit haben. Bei einer Stadt
stosst man aber sehr schnell auf eine
Unlogik, galt es doch ein Gebiet einzu-
fassen und fiir verschiedene spitere Ei-
gentiimer aufzuteilen. Allgemein wird
der soziale Zweck einer Stadt gerne zi-
tiert. Der soziale Zusammenbau einer
Stadtgemeinschaft (Biirger/Freie)
kann aber nicht unter der Willkiir ver-
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schieden grosser Eigentiimerflichen
entstehen. Die Stadtgrundrisse der of-
fensichtlich durch Planung entstande-
nen Stidte bestitigen den Einheitsge-
danken. «Unordnung» und komplizier-
tes Versteuern ist erst in der spiteren
Zeit ciner Stadtbenutzung zu erken-
nen, als Hofstitten geteilt waren und
Restflichen (nicht geplante Hofstit-
ten, Randbezirke zur Stadtmauer) in ei-
ner aus den Nihten zu platzen drohen-
den Stadt iiberbaut wurden.

In Zirich herrschten wahrscheinlich
schon recht frith Planungsvorstellun-
gen einer geordneten Uberbauung. Am
21.Juli 853 tiiberschrieb Ludwig der
Deutsche seiner iltesten Tochter Hil-
degard ein dem Hof von Ziirich zuge-
horendes Eigenkloster. Nach der Sage
fand Ludwig der Deutsche den von sei-
nen Tochtern (Hildegard und Berta)
ausgewihlten Platz zum Bauen als un-
geeignet. Als ein griines Seil (Mass-
schnur?) auf Beten der Konigstochter
als ein Gotteszeichen vom Himmel
fiel, erkannte der Konig den gesegne-
ten Boden.

Grundlagen

Die zum Thema vorgestellten Stidte
Winterthur (ZH) wund Diessenbofen
(TG) sind durch jeweils ortsansissige
Vermessungs- und Ingenieurbiiros ver-
messen worden. Fiir die andern Land-

Abb.3: Vermessen mit Messlatte, Winkel und Bo-
denzirkel, Handschrift des Prudentius 1289.

stidte Greifensee (ZH), Regensberg (ZH),
Eglisau und Biilach (ZH) diente der
Katasterplan als Grundlage. Dank dem
gliicklichen Zusammentreffen zweier
Arbeiten in Diessenhofen und Winter-
thur, konnte der Verwandtschaft beider
Stidte durch ihren gemeinsamen Griin-
der (Graf Hartmann IIL von Kyburg)
bauanalytisch nachgegangen werden
und ihr gemeinsames Hofstittenmass
errechnet werden. Diessenhofen mit
dem Stadtrechtsbrief von 1178 wurde
im Auftrag des Kantons Thurgau zur
Stadtkernforschung  vermessen.  Fiir
Winterthur (Stadtrechtsbrief 1173) ist
ein grosseres Umbauprojekt der Grund
fiir die Vermessung einer Doppelreihe
von Hofstitten gewesen. Die anderen
Stidte und Burgen wurden auf Eigen-
initiative bearbeitet. Die Grundlagen
dafiir stammten aus dem Archiv der
Kantonalen Denkmalpflege Ziirich
und vom Verfasser.

Erkenntnisse aus dieser Arbeit

Hofstitten sind noch heute aus den
Katasterplinen herauszulesen. Fiir die
mittelalterliche Bauplanung ist die
Massvorstellung sicher eine Grundlage
gewesen. Das ist fiir Burgen zwar nicht
direkt beweisbar, fiir Stidte aber not-
wendig zum Aufreihen der Hofstitten.
Aus diesen resultiert die heutige Inte-
gritdt stidtischer Bausubstanz in das
bestandene mittelalterliche Hofstitten-
mass-System. Zufilligkeiten des Stadt-
mauerverlaufs gibt es generell nicht. Je
nach der topographischen Vorlage ist
die Form einer Stadt die Symbiose von



Abb. 5: Diessenbofen (TG), Alistadtbereich Stadtkirche/ Unterbof (Stadtburg).
Ausgebend von der Westwand einer Kirche des ausgehenden 10.Jb. fand dic
Hofstéittenaufreibung in Richtung West und Ost statt. Massfebler zur Stads-
burg 1,20 m = 3,5 Schub, die auf die Linge zweier Hofstéittenbreiten erbaute

Geometrie  (Hofstittengliederung),
Gelindeform und Strategie. Das zeigt
sich im Bereich der Stadtburg Diessen-
hofens deutlich. Als Verlingerung ragt
sie aus dem Stadtgeviert aneinanderge-
reihter Hofstitten heraus auf einen
strategisch nutzbaren Gelindesporn.
Gleichzeitig unterordnet sie sich den
Hofstittenmassen von 2 X 52 Schuh,
wie die Stadtkirche und ihr Zwischen-
raum zur Burg. Die mittelalterliche
Bausubstanz liegt also direkt mit der
Stadtvermessung bzw. der Planung im
Zusammenhang. Je nachdem, wie dann
die bauliche Entwicklung einer Stadt
verlduft, zeigt sich die Hofstittenglie-
derung heute noch auffallend oder sie
ist kaum mehr zu erkennen. Auf Bur-
gen sind bei wiederholt auftretenden
gleichen Teilstrecken in Grundrissen
auch Bauplanungen zu vermuten. Ver-
schiedene Bauten in einer Burg, oder
Burgen selbst, lassen sich (im ziircheri-
schen Raum) mit Grundmassen oder
Distanzen einbinden, die auch fiir Par-
zellen in Stidten des 13.Jh. Verwen-
dung fanden: 40X60 Schuh. Die Bur-
genbauten, die dieses Massverhalten
hatten, sind nach der archiologischen
Datierung auch in das genannte Jahr-
hundert zu datieren. Erwihnt sei an

dieser Stelle die grossere Zahl in die-
sem Heft nicht publizierter Burgen.

Uberlegungen zur Notwendigkeit
einer Planung im Mittelalter

Der Baumeister, der auch die Arbeit
des Vermessers auszufiihren hatte,
musste sich vorzeitig mit der Grosse
der geplanten Anlage auseinanderge-
setzt haben. Das gab ihm die Ubersicht
tiber eine Baumoglichkeit (nach den
Wiinschen des Bauherrn in der erwihl-
ten Topographie) und die Baukosten.
Ausserste Sorgfalt benétigte er beim
Abstecken der geplanten Stadt. Er wird
den Auftrag bekommen haben, eine be-
stimmte Zahl von Hofstitten in die
Topographie einpassen zu miissen.
Diese wird ihm dazu zwei Moglichkei-
ten gegeben haben: Er musste Hofstiit-
ten entlang einer Gelindekante aufrei-
hen (Diessenhofen/ Regensberg) oder er
konnte sich eine grossriumige, flichen-
erfassende Vermessung einfallen lassen,
die mobil genug war, sich so lange ver-
schieben zu lassen, bis sie in das Gelin-
de passte (Greifensee). Zur Erfiillung
der mit dem Auftrag verbundenen Be-
dingungen (Hofstittenzahl) kam er-

Abb. 4: Winterthur, Altstadys, rekonstruierte Hofstéittenaufreibung (Doppelreibe) des 12./13. Jb. Masse: 52
Schub Breite, 100 Schub Liinge, bzw. 16,9 Meter X 32,5 Meter. Der Bereich siidlich der Schulgasse ist fiir
ein grosseres Umbauprojekt bauanalytisch voruntersucht worden. Der Massfebler von der errechneten Hofstét-
tenbreite (von Schub in Meter) zu den Eigentiimerlinien heute betriigt 100 cm (3 Schub & 32,5 cm) an der

Obergasse; an der Oberen Kirchgasse: 18 cm.

Abb. 6: Diessenhofen, Ostteil der Altstadt. Stadterweiterung durch Fortsetzen der
Hofstittenaufreibung wabrscheinlich noch vor 1260. Die Hofstittenmasse 52 X
100 Schub wurden beibehalten. Errechnete Febldistanz in der Flucht einer Hof-
stittenreibe 100 cm (ca. ). Stadrverlingerung mit 6 Hofstéttenbreiten.

Staditkirche 0,5-1 Schub. Massfebler im Grundriss des Oberbofs 70 cm ca. = 3 = Erste Stadtmauer (noch vorbanden,).
4 = Zuweite Stadtmauer (noch vorhanden, mit ungeradem Mauerverlauf).

2-3 Schub.

1 = Stadtkirche und ibr Vorgéinger (archéol. untersucht 1968/69).

2 = «Unterhof» oder Stadtburg.
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schwerend hinzu das strategische Fest-
legen der kiinftigen Stadtburg, inte-
griert in die Hofstittenordnung und
unter Berlicksichtigung der topogra-
phisch besten Moglichkeit. Das subtile
Planen des Architekten brachte dann
auch das sinnvollste Anlegen der Stadt-
befestigung. So konnte er ihre Kosten
berechnen, mussten doch einige tau-
send Kubikmeter Erd- oder festes Mo-
rinenmaterial umdeponiert werden.
Nicht umsonst wird die Planung einer
Stadtvergrosserung  moglichst lange
hinausgezogert worden sein, nimlich
durch ein Uberbauen von Restparzel-
len (keine Hofstitten im Sinne der
Stadtplanung).

Masse

Auffillig scheinen sich die Hofstitten
oder Masseinheiten in ihrer Zeiteinstel-
lung zu verhalten. Offenbar ist den
Stadtgriindungen des 12.Jahrhunderts
(evtl. nur im  ostschweizerischen
Raum?) das Hofstittenmass 50X100
Schuh vorbehalten. Fiir Diessenhofen
sind die Masse im 1260 erneut bestitig-
ten Stadtrecht von Hartmann IV. von
Kyburg verbrieft. Sie lauten auf
52X100 Schuh, 2 Schuh iiber 50, um
unter Mitzihlung der Hofstittenmau-
ern die Gesamtlinge einer Stadtmauer
errechnen zu konnen. Das verbriefte
Lingenmass  berticksichtigte  keine
Mauer. Anders ausgedriickt, zeigt das
Mass 52, wie die Hofstitten aufzurei-
hen sind. Durch das Einkalkulieren der
Hofstittentrennungen war es moglich,

die Stadtmauer als erste Bauausfiihrung
fertigzustellen.

Archiologische Untersuchungen in der
Stadtwiistung Glanzenberg ZH (gegriin-
det von den Fretherren von Regensberg, an-
geblich 1267 zerstort) bestitigen das.
Dort konnte die Stadtmauer weitge-
hend ergraben werden, Innenbautenre-
ste sind nur wenige beobachtet wor-
den. Die Folgerung aus diesem Um-
stand lautet modern ausgedriickt: Ein
Gebiet wird baulich erschlossen, der
Kiufer danach gesucht.

Die Stadtgriindungen des 13. Jh. schei-
nen ausschliesslich Parzellengréssen
von 40 auf 60 Schuh zu haben. Die
Einberechnung von Parzellenmauern
ist dabei nicht tiberlegt worden, wie Er-
rechnungen aus den Katasterplinen er-
gaben. Vorschriften zur Festlegung
von Hausgrdssen, besonders zu ihren
Anstossern, mussten in diesem Fall an-
ders gelautet haben und sind im betref-
fenden Stadtbild noch heute ermessbar
(Regensberg) bzw. ersichtlich (Biilach,
Greifensee: eher freistehend erscheinen-
de Hiuser/-gruppen). Wie es dazu
kommt, dass die Masse 40 (verdoppelt
80) zu 60 Schuh auch auf Burgen und
Burgenumbauten des 13.Jh. auftreten,
ist mir nicht ganz klar. Ich meine, dass
sie vielleicht ein gewisses Normmass
der Bauplanung darstellen, oder eine
rechtliche Masseinheit gegeniiber dem
Reich sind. Es treten in den hier vorge-
stellten Objekten von Stidten und Bur-
gen die Masse ausschliesslich in folgen-
den Paaren auf:

Griindungen des 12.Jh.: 50X100
Schuh (Stidte. Awuch Burgen?). Griin-

dungen des 13.Jh.: 40X60 Schuh. Die
Halbierende von 60 oder die Verdoppe-
lung von 40 Schuh.

Mittelalterliche Massfehler aus der
Sicht der modernen Vermessung

Die den Bildtexten beigefiigten Anga-
ben iiber Massfehler kénnen ihren Ut-
sprung aus verschiedenen Richtungen
bekommen haben. Sicher entsteht eine
Differenz aus dem Unterschied zwi-
schen Theorie (Planung im Mittelalter
rekonstruiert) und vorhandener Bau-
substanz (mittelalterlicher Bau ausge-
fiihrt). Seit der Planung im Feld und
ihrer Bauausfihrung sind in den ver-
gangenen 700 bis 800 Jahren die
Grundstiickslinien erstaunlich wenig
verschoben worden, betrachtet man die
«Fehldistanzen»  im  untersuchten
Raum, z. B. der Altstadt Winterthurs
(Text Abb.4.).

Distanzfehler entstehen auch bereits in
der  mittelalterlichen ~ Vermessung
durch Aufreihungsfehler beim Verset-
zen der Massschniire oder Masslatten.
Der Fehler in Greifensee von 2,5 Schuh
auf 280 Schuh diirfte so als sehr gering
bezeichnet werden. Auch der Ab-
schlussfehler von 5 Schuh in Eglisau
auf eine Einbindungsstrecke von 1340
Schuh.

Regensberg vgl. Bildtext.

Die moderne Messtechnik verhindert
heute weitgehend Fehler, die durch die
Topographie hervorgerufen werden. So
muss zur Erforschung der geschichtli-
chen Vermessung mit den heutigen

Abb.7: Greifensee (ZH). Errechnete mittelalterliche Parzellengrissen von 40 auf
60 Schub (Rechnungsbasis wie in Diessenhofen und Winterthur 1 Schub = 32,5
cm).

1 = Stadtburg @ 60 X 60 Schuh. Mit dem 20 Schub breiten Halsgraben wird die
Fléiche 80 X 60 Schub, also 2 Parzellen gross.

2 = Stadtkirche auf einer «Restparzellen, gestiftet 1340.

3 = Aussere Stadtmauer archiologisch erfasst mit einem Abstand von 120 Schub
zur Inneren (4): drei Parzellenbreiten.

Weisse einkopierte Linie = Maygliche erste Grundvermessung zur Stadtfli-
chenumgrenzung mit einem gleichseitigen Dreieck und einer Winkelbalbierenden
(nordostseitige Fassadenflucht der Burg) fiir den Rechten Winkel. Die Eckpunkte
des Dreiecks sind: die dstliche Burgecke, die siidliche innere Stadtmauerecke, der
Schnittpunkt der inneren Stadtmauer mit der Grenziinie der Kirchenparzelle
(1340). Kantenliinge des Dreiecks: 280 Schub oder 7 X 40 Schub. Massfebler zur
heutigen Situation: 80 cm oder 2,5 Schub.

(a) = Knick beider Stadtmauern auf der Linie der Fassadenflucht von der Burg
(1). Der Manerknick 4a ist die Korrektur der Parzellenaufreibung zuriick zum
Eckpunkt der Grundvermessung (links). Der Knick 3a entstand durch das Beibe-
halten der 120 Schubdistanz zur inneren Stadtmauer.

Die Grenzverliufe der heutigen Grundistiicke widerspiegeln zum Teil noch recht ge-
nau die mittelalterliche Parzellenordnung.
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Messmethoden vielfach die Horizontal-
reduktion der gemessenen Distanzen
weggelassen werden.

Abb.8: Eglisau (ZH). Hofstitten von 40 auf 60
Schub, 3 Lingsreiben und ein Stirnband im Osten,
abgewinkelt.

Es besteht die Moglichkeit, dass die Stadt nach We-
sten langer geplant war. Der Versatz der Hofstétte
(= 2) brachte den Abschluss der Stadt.

A = In der Hofstiittenaufreibung beriicksichtigter
Gassenfreiraum. Die Verbindung des Wylertors (=
3) mit dem Obertor (= 4) musste schon recht friih
erfolgt sein: Obergasse 14, Jh. ca. Aus der heutigen
Grundstiicksordnung ist noch relativ gut das Hof-
stattenmass herauszulesen. Besonders deutlich aber in
der Kirche seit den Ergebnissen der archiologischen
Untersuchung 1959/60. Die 1337 erweiterte Kirche
ist fassadenseitig identisch mit einer Hofstittenliinge
(Abb.20).

5 = Rbeinbriicke.

6 = Errechneter Abschlussfebler in der mittelalterl;-
chen Grundvermessung: 1,8 m /| 5,5 Schub. Das
2eigt, dass der Vermesser wabrscheinlich eine gegen
den Ubrzeigersinn verlaufende Einbindung machte,
ausgebend von der Kirchenparzelle (= 1).
Winkelfehler der nordseitigen  Stadtmauer 1-3
Grad,

Abb.9: Regensberg (ZH) ist relativ schlecht zu re-
konstruieren. Am deutlichsten zeigt sich eine ur-
spriingliche Gliederung in der «Vorstadty (= 2).
Es handelt sich um eine einfache Parzellenaufrei-
hung entlang der Geliindekanten. Parzellenmasse 40
auf 60 Fuss. Ausgangspunkt der Aufreibung konn-
te der Kreismittelpuntkt des Turmes sein (= 1).

5 = Massfebler von 1,8 m ca. zum Turmmittel-
punkt (5,5 Schub), wabrscheinlich bedingt durch
den grossen Hobenunterschied zur Vorstady.

4 = Erster Vorstadtabschluss, erkennbar durch
Mauerstiimpfe an den Hausfassaden auf dieser Li-
nie: 14. Jh.

3 = 2. Stadtabschluss.

6 = migliche Neugestaltung der Parzellenordnung
nach dem grossen Stadtbrand, jedenfalls Verbreite-
rung im Bereich B.

7 = Parzellenordnung des 17. Jb. ca.

.

—

Abb.10: Winterthur, im 13.Jh. erweiterte Stady.
Dieser Teil ist bauanalytisch noch nicht untersucht
worden. Durch Ausmessen der heutigen Grundstiik-
ke liisst sich das Parzellenmass 40 zu 60O Schub er-
rechnen: = B.
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Abb. 11 und 12: Bauma, Burgruine Alt Landenberg (ZH). Der in der 3. Bau-
etappe entstandene webrhafte Palas wurde offenbar mit je 2 X 80 Fuss (4 X 40)
in die alte Anlage eingemessen. Ab Punk: 1 in Richtung Ost wurde die Zwinger-
mauer definiert. Weitere 80 Fuss ergeben das Ende oder die istliche Aussenseite
des neuen Baus. Die Trennungen innerhalb dieser Absteckungen erfolgten unter
anderen Uberlegungen. Massfebler der Palaslinge: 1 Schub. Der rechte Winkel
zum grosseren Fluchtverlauf der Mauer 2 ist sehr genau.

Abb.13 und 14: Boppelsen, Burgruine Hobenliigern (ZH). Die Anlage wurde
in den Jabren 1901-1904 teilausgegraben. Wie Kontrollmessungen ergaben
(Verfasser 1983), ist die Planunterlage sebr genau. Die Ruine lisst sich in zwei
verschieden aneinandergereibte Masseinbeiten von 40 zu 60 Schub ordnen. Inter-
essant ist der Einbezug der dusseren Halsgrabenkanten in diese Vermassung
(Abb. 13). Die dstliche Burgstirn ist ausserbalb der Burg-Masseinbeit, integriert
in die Halsgraben-Masseinbeit. Aus dieser Struktur ist die Zugangsplanung des

Abb. 15: Regensdorf, Altburg. Planmassstab 1:1000. Durch die Nachmessung
und ihre Auswertung kann auch hier ein Grundmass errechnet werden: 60
Schub und deren Halbierende.

Die archéologischen Untersuchungen 195863 sowie Nachuntersuchungen 1983
ergeben mit diesen Ausmessungen folgendes Bild: Im heute sichtbaren Bering
steckt ein Vorganger mit einer ehemaligen Aussenhaut, bestehend aus Sandstein-
quadern (Verfasser). Der heute sichtbare Bering zeigt innen- und aussenseitig
Masse zu 60 und 30 Schub (Turm 30 Schub) in der Fassadenfluchtverlinge-
rung des Turms. Das zeigt offensichtlich, dass der heute sichtbare Bering nach
dem Turmbau verstiirkt wurde: Ausgangspunkt Turmecke (= 1).
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Wabrscheinlich mit der Uberlegung der Strategie, offensichtlich aber auch wegen
der Ausmessung wurde der Sodbrunnen (Zisterne) von der Zwingermauer ein-
verleibt (= 3).

Die Burgstelle wurde 1958—63 archéiologisch untersucht und sebr genau vermes-
sen (Nachmessung 1980 durch den Verfasser).

Plan links im Massstab 1:2000, rechts 1:1000.

Baumeisters herauszulesen, die mit der Ergrabung des tatsichlich vorhandenen
Zugangs 1901 bestdtigt werden kann:

Mass 1 = Torwange 40 Schub.

Zufall oder genauste Vermessung: die Aussenzisterne (= 2) in der Achse einer
40-Schub-Distanz.

Planmassstab links 1:2000, rechts 1:1000.




Abb. 16: Hofstetten, Schauenberg (ZH), Planmass-
stab 1:1000. Der Bauphasenplan zeigt im wesentli-
chen 2 Bauetappen. Auszuklammern ist das Hoch-
wachthéuschen des 17. Jb. Der massive Webrturm
«wzerstorty die Vorgingerburg. Die Seitenlingen des
erfassbaren  Vorgédngerbaus, rekonstruiert (durch
Fluchtenverlingerung), ergeben 60 X 60 Schub
(Winkelfebler). An der NE-Ecke: die abzweigende
Mauer nach Norden lsst sich nicht weiter messen.

Abb.20: Stadtkirche Eglisau. Vgl. Abb.8.
A = Hofstittenlinie 40 X 60 Schub.
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Abb. 19: Biilach, westliche Stadtmauerlinie. Rekon-
struktion der Aufreihung von Parzellen 40 X 60
Schub. Die Anbaltspunkte sind gegeben durch die
bauanalytische Untersuchung zweier (éiltester) Hau-
ser: 1, 2.

Haus 1 = mittelalterlicher Kernbau am Nordrand
der Parzelle in einem Stéinderbau aus dem 16. Jb.
Haus 2 = Kernbau am Nordrand der Parzelle des
15. Jb., in einem Haus des 18. Jh.

Abb. 17 und 18: Winterthurer Altstadlt, Planmassstab 1:1000. Bereich der bananalytisch untersuchten Hau-
ser (vgl. Abb.4). Das im 17. Jb. geteilte Haus (= 1) zeigt noch die mittelalterliche Hofstittenbreite von 52
Schub. Der Massfebler zur heutigen Eigentiimergrenze iiber die beiden Teilbiuser betriigt ca. 18 cm.

Abb. 18: Rekonstruktion der mittelalterlichen Hofstéitten und ibrer ersten Teilung. Interessant ist die Teilung
unter einem genauen Massverbiiltnis (schraffierte Fliichen). Die neueren Grenzlinien verlaufen wieder in der

Grundstiicksmauer: Zustand bis etwa ins 16, Jb.
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Anhang

Wo eine Massstabsangabe fehlt, sind
alle Pline im Massstab 1:2000 abgebil-
det.

Zur Grundlage der metrischen Hofstit-
tengrosse war der «Diessenhofener
Schuh» von 32,5 ¢m verwendet wor-
den.

Die geschichtlichen Hintergriinde zu
den hier erwihnten Objekten konnen
wegen Raummangel nicht mehr publi-
ziert werden, sind aber greifbar in der
Beschreibung der Schweizerischen Bur-
genkarte, herausgegeben vom Schwei-
zerischen Burgenverein und dem Bun-
desamt fiir Landestopographie, Blatt 2.
Als Arbeitsmaterial wurden freundli-
cherweise Pline zur Verfiigung gestellt
von den Denkmalpflegeimtern der
Kantone Thurgau und Ziirich und
dem Hochbauamt Winterthur.

Adresse des Autors:

Norbert Kaspar
Bahnhofstrasse 15
8636 Wald ZH

95



	Mittelalterliche Planung und Vermessung zum Bau von Städten und Burgen

